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RS OGH 1992/10/7 1Ob3/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1992

Norm

AHG §1 Ec

Rechtssatz

Liegt die schädigende Handlung in der Veranlassung einer erfolgreichen Ablehnung, so kann der auf Ersatz von Kosten

des deshalb für nichtig erklärten Verfahrens (Verfahrensabschnittes) gerichtete Schadenersatzanspruch nicht mit der

Begründung verneint werden, daß der Geschädigte einen ö7entlich - rechtlichen Kostenersatzanspruch nach der ZPO

hätte.
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